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DISCLAIMER 
Sämtliche Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch dennoch keine Gewähr übernehmen.
Setzen Sie sich daher v. a. bei komplexen und rechtlich heikeln Fragestellungen mit uns in Verbindung. Wir  freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

Änderung bei KEST-Anmeldung für ausbezahlte Dividenden

Kapitalgesellschaften sind verpflichtet, Gewinnausschüttungen mittels KEST-Anmel-
dung dem Finanzamt bekanntzugeben. Bisher war es dabei nicht erforderlich, den oder 
die EmpfängerInnen der Gewinnausschüttung zu bezeichnen. Mit Jahresbeginn 2016  
wurde diese Vorgehensweise nun abgeändert. Der Empfänger der Gewinnausschüttung 
ist nunmehr verpflichtend in der Meldung gegenüber dem Finanzamt anzuführen.

DURCH INFORMATIONSWEITERLEITUNG NUN GSVG-PFLICHTIG

Durch Weiterleitung dieser Information an die Sozialversicherungsanstalt der gewerb-
lichen Wirtschaft (SVAGW) wird es nun möglich, diese Gewinnausschüttungen in die 
Beitragsgrundlage der gewerblichen Sozialversicherung einzubeziehen. Bei wesentlich 
beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern hat dies zur Folge, dass diese Gewinnaus-
schüttungen - entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis - auch der gewerblichen SV 
unterliegen.

Voraussetzung ist jedoch, dass die ausschüttende Gesellschaft Mitglied der Wirtschafts-
kammer ist. Gewinnausschüttungen rein vermögensverwaltender GmbHs an ihre Gesell-
schafter-Geschäftsführer sollen daher weiterhin ohne Belastung mit gewerblicher Sozial-
versicherung möglich sein.

UNSER TIPP
Sollte der Geschäftsführer-Bezug eines wesentlich beteiligten Gesellschafter- 
Geschäftsführers noch nicht die Höchstbeitragsgrundlage erreichen, ist abzustim-
men, wie künftig mit Gewinnausschüttungen umzugehen ist.


